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Paketförderung
Grundelemente der kombinierten Förderung von Wasserstofftankstellen (HRS) und H2-Fahrzeugen

25.02.2026

Auslastung

Versorgung

Min 

1 HRS

Min 

1 Anwender

Gemeinsame 
Vorhabenbesch.

Neu
N2

Neu
N3 ≤ 30t

Bestand

Bestand

Bestand

Neu
N3 > 30t

Zulässige 
Fahrzeugtypen 

(FCEV / ICE)

Öffentlich, geeignet 
für HVD

Kapazität

 min. 1000 kg

Min. 2 Dispenser 
(350 bar & 700 bar) 

AFIR - konform

HRS

Neu / Best.

Jahre3Umsetzungszeitraum

Koop. Vertrag
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Übergeordnetes Ziel des Förderaufrufs
Initialnetz zur Betankung mit Wasserstoff für schwere Nutzfahrzeuge 

– Dabei maßgeblich:  AFIR  (Verordnung (EU) 2023/1804 über den Aufbau der 
Infrastruktur für alternative Kraftstoffe)

– AFIR Ziel (§6): Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass bis zum 31. Dezember 2030 eine 
Mindestanzahl öffentlich zugänglicher Wasserstofftankstellen in ihrem Hoheitsgebiet 
errichtet wird.

25.02.2026

HRS-Initialnetz1   s

Im Koalitionsvertrag wurde die 
Förderung einer 
Wasserstoffbetankungs-
infrastruktur als Maßnahme zur 
Unterstützung der deutschen 
Automobilindustrie vereinbart

2   s

Für Deutschland bedeutet das die 
Errichtung von HRS 

an 78 städtischen Knoten

entlang der Autobahnen des TEN-V- 
Kernnetzes im Abstand von höchstens 200km

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1804
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1804


Europäischer 
Rahmen – 

AFIR und TEN-V
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Bereich 1: Städtische Knoten
Was ist ein städtischer Knoten?
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TEN-V Definition: 

„städtischer Knoten“ (bezeichnet) ein städtisches Gebiet, in dem 
Elemente der Verkehrsinfrastruktur des Transeuropäischen Netzes für 
den Personen- und Güterverkehr, wie beispielsweise Häfen, 
Passagierterminals, Flughäfen, Bahnhöfe, Busterminals und 
multimodale Güterterminals, die innerhalb oder in der Nähe von 
Stadtgebieten liegen, mit anderen Elementen dieser Infrastruktur und 
mit der Infrastruktur für den Nah- und Regionalverkehr verbunden sind, 
einschließlich der Infrastruktur für aktive Verkehrsträger.

Anforderung aus dem Text Förderaufruf: 

Darstellung der Punkte der Standort-Analyse, welche zur Auswahl des 
beantragten Standortes der HRS geführt haben. Dabei ist auf die 

– Bedeutung multimodaler Knoten,

– die Zugehörigkeit zum jeweiligen funktionalen städtischen 
Knoten und 

– die Bedarfe aus dem Schwerlastverkehr detailliert einzugehen.

Räumliche Eingrenzung:

✓ Innerhalb der administrativen Grenzen 
der Stadt (Kommune)

✓ Funktionale Zugehörigkeit:  Verkehre 
hängen ursächlich mit dem städtischen 
Knoten zusammen: z.B. Einfall- 
Ausfallstraßen der Stadt,  auch außerhalb 
der administrativen Grenzen 

✓ Multimodaler Knoten, der unmittelbar 
dem städtischen Knoten zuzurechnen ist, 
aber nicht Innerhalb der administrativen 
Grenzen liegt
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Bereich 1: Städtische Knoten
Förderung uneingeschränkt möglich

– TEN-V Verordnung (EU 2024/1679 vom 13. Juni 2024) benennt 
78 städtische Knoten für Deutschland

− im Anhang II Liste für DE (ab Seite 126 im PDF)

– Die  als Download verfügbare „Liste städtischer Knoten“ ist 
maßgeblich:

− In den 62 städtischen Knoten, die auf der Liste 
aufgeführt sind, sind – bei Einhaltung der anderen 
Kriterien – aus räumlicher Sicht alle  Varianten möglich 

− Steht ein städtischer Knoten nicht auf der Liste, ist dort ein 
HRS-Neubau (Variante 1) nicht möglich

− Steht ein städtischer Knoten nicht auf der Liste, ist dort 
auch Variante 3 (Neubau in Verbindung mit Bestandsflotte) 
nicht möglich

25.02.2026

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401679
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401679
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Bereich 1: Städtische Knoten
Förderung eingeschränkt möglich
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Aber auch an den anderen 16 städtischen Knoten ist die 
Förderung von HRS möglich 

– Bestehende Tankstellen können ausgebaut werden → 
Variante 2

− Voraussetzung: Durch Ausbau wird eine 
Mindestkapazität von 1000 kg H2 / Tag erreicht

– Für bestehende Tankstellen können Neufahrzeuge 
beantragt werden→ Variante 4

− Voraussetzung: Die Bestandstankstelle hat bereits 
eine Mindestkapazität von 1000 kg H2 / Tag

– Ausnahmeregelung: Ein neuer Standort kann für eine 
HRS gefördert werden, die eine bisher an diesem städt. 
Knoten nicht vorhandene Befüll-Option gewährleistet 

− Beispiel: Bisher HRS mit 350 bar & 700 bar, jetzt 
zusätzliche HRS mit sLH2

Übersicht der übrigen 
16 städt. Knoten 
gemäß TEN-V
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Bereich 2: TEN-V- Kernnetz
Welche Strecken umfasst das TEN-V Kernnetz in Deutschland?

– Grundlage ist Website der EC zum TEN-V : https://webgate.ec.europa.eu/tentec-maps/web/public/screen/home 

25.02.2026

1

2

3

4

5

https://webgate.ec.europa.eu/tentec-maps/web/public/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/tentec-maps/web/public/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/tentec-maps/web/public/screen/home
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Bereich 2: TEN-V- Kernnetz
Status Quo
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– Maßgeblich ist der Staus Quo im Januar 2026

• Lage unmittelbar an Strecken des  TEN-V 
Kernnetzes (Rastplatz oder Autohof) oder

• Lage innerhalb einer Fahrstrecke von 10 
km von der nächstgelegenen Ausfahrt 
einer TEN-V-Straße

– Bisher sind acht AFIR-konforme HRS am TEN-V 
Kernnetz in Betrieb, weitere drei sind im Bau

– HRS, für die bereits eine Förderung bewilligt 
wurde, die bisher aber noch nicht in der 
Umsetzung sind, tauchen hier auf der Karte 
nicht auf (hohe Unsicherheit)

• Diese werden auch nicht bei der 
Abstandsregel nicht berücksichtigt
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Bereich 2: TEN-V- Kernnetz
Fördervoraussetzungen

– Förderaufruf erfordert für einen neuen 
Standort einen Mindestabstand 
von 100 km (gilt nur für TEN-V Netz) zu einer 
in Betrieb oder im Bau befindlichen HRS 

– Genaue Lokalisierung der HRS im 
StandortTOOL

– Für Mindestabstand ist die Fahrstrecke auf 
dem TEN-V Kernnetz maßgeblich

– Auch hier gilt: 

− Variante 2 und 4 sind unabhängig vom 
Mindestabstand eine Option 

− Ein neuer Standort falls keine passende 
Befülloption für Fahrzeugflotte im Umkreis von 
50 km 

– Weitere Möglichkeit: Wenn Standort einer 
neuen HRS an einem  (grünen) städt. Knoten, 
dann ist auch ein Abstand von weniger als 
100 km zulässig

25.02.2026

https://standorttool.de/standorttool
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Rahmenbedingungen I
Anforderungen, die aus der AFIR erwachsen (Art. 6, 7 und 20)

Die HRS, die auf die bis Ende 2030 zu erreichenden AFIR-Ziele einzahlen, müssen 
folgende Kriterien erfüllen: 

– Öffentlich zugänglich

– max. Entfernungen ≤ 200 km auf  (oder innerhalb einer Fahrstrecke von 10 km von der 
nächstgelegenen Ausfahrt von) dem TEN-V-Kernnetz 

– HRS in jedem städtischen Knotenpunkt 

– HRS müssen für leichte und schwere Nutzfahrzeuge ausgelegt sein

– Befüll-Option mindestens 700 bar

– Kapazität der HRS von 1 t H2/Tag

– Zahlungsmöglichkeiten: elektronische Bezahlung, d.h. min

− Zahlungskartenleser oder

− Geräte mit Kontaktlosfunktion 

– Preisgestaltung: Preisangabe und Abrechnung in € / kg H2

– HRS müssen gemäß Anhang II der AFIR folgenden Normen entsprechen:

− EN 17127:2024 Interoperabilität & Betankungsalgorithmus

− EN 17124:2022 Qualität des Wasserstoffs

− EN 17268:2020  Interoperable Betankungsanschlüsse

−  

25.02.2026

Räumliche Dimension
→ oben adressiert

Gemäß Art. 20 müssen HRS-
Betreiber statische und dynamische 
Daten via API den nationalen 
Zugangspunkten zur Verfügung 
stellen → NB im 
Zuwendungsbescheid 

AFIR
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Rahmenbedingungen II
Weitere Fördervoraussetzungen für HRS

– Neue Kapazität: Am Standort wird durch Neu- oder Ausbau (Variante 1-3) zusätzliche Tankstellenkapazität geschaffen

– Bei ausschließlicher Beantragung von Fahrzeugen in Verbindung mit einer Bestands-HRS („Variante 4“)  muss diese Bestands-
HRS AFIR-konform sein und eine Kapazität von mindestens 1000 kg H2/Tag besitzen

– Die Gesamtkapazität der HRS nach Projekt beträgt mindestens 1000 kg H2/Tag

– Der gemäß der in Tabelle 1 „Übersicht förderfähige Fahrzeugkategorien“ (im Abschnitt 3.2 des Förderaufrufs) anzusetzende 
Durchschnittsverbrauch der beantragten Fahrzeugflotte beträgt mindestens 10 % der Gesamtkapazität der HRS

– Der beantragte Zuschuss für die Tankstelle liegt innerhalb des zulässigen Höchstbetrags (x ≤ 4 Mio. Euro) und der beantragte 
Förderbetrag (in Euro) darf maximal 50 % der Gesamtinvestitionskosten ausmachen

– Das Gesamtbudget aus HRS- und Fahrzeugförderung darf 7 Mio. € nicht überschreiten 

– An geförderten Tankstellen muss während der Zweckbindungsfrist erneuerbarer oder kohlenstoffarmer Wasserstoff abgegeben 
werden

– Ab 2035 muss die Tankstelle ausschließlich erneuerbaren Wasserstoff vertanken (AGVO)

25.02.2026
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Hilfsmittel I
Öffentlich zugängliche, von der NOW erarbeitete Tools für HRS

– NOW Standorttool: https://standorttool.de/standorttool

– NOW Genehmigungsleitfaden für HRS < 3 t: https://www.now-gmbh.de/wp-
content/uploads/2022/03/NOW_Genehmigungleitfaden_H2-Tankstellen.pdf 

– NOW Normen- und Regulatorikübersicht für HRS: rcs.now-gmbh.de

–  Excel Tool zur Unterstützung der Antragseinreichung (unverbindlich) – Download

Nachträglich hinzugefügt:

– Fahrzeugdatenbank: https://www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de/fahrzeugdatenbank 

25.02.2026

https://standorttool.de/standorttool
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/03/NOW_Genehmigungleitfaden_H2-Tankstellen.pdf
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/03/NOW_Genehmigungleitfaden_H2-Tankstellen.pdf
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/03/NOW_Genehmigungleitfaden_H2-Tankstellen.pdf
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/03/NOW_Genehmigungleitfaden_H2-Tankstellen.pdf
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/03/NOW_Genehmigungleitfaden_H2-Tankstellen.pdf
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/03/NOW_Genehmigungleitfaden_H2-Tankstellen.pdf
https://www.now-gmbh.de/wp-content/uploads/2022/03/NOW_Genehmigungleitfaden_H2-Tankstellen.pdf
https://rcs.now-gmbh.de/aktuelles/
https://rcs.now-gmbh.de/aktuelles/
https://rcs.now-gmbh.de/aktuelles/
https://www.ptj.de/lw_resource/datapool/systemfiles/cbox/22605/live/lw_file/2026_01_29_excel-tool_final.xlsx
https://www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de/fahrzeugdatenbank
https://www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de/fahrzeugdatenbank
https://www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de/fahrzeugdatenbank
https://www.klimafreundliche-nutzfahrzeuge.de/fahrzeugdatenbank
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Hilfsmittel II
Sneak Preview - unverbindlich

Web-basiertes Tool mit

– TEN Kernnetz

− mit Abstandsregel

− ja / nein 

– Buffer für Ausfahrten

− Rund 900 Ausfahrten

– Städt. Knoten (admin. Grenzen)

– HRS

− In Betrieb

− In Bau

– Open Street Map

− Möglichkeit des Reinzoomens

25.02.2026

Beispielhafter Ausschnitt

– Noch in der Entwicklung

– Ohne Gewähr

– Maßgeblich bleibt Website 
der EC zum TEN-V 



NOW GmbH
Fasanenstraße 5
10623 Berlin www.now-gmbh.de

Vielen Dank

NOW GmbH

NOW GmbH 

Carsten Beyer

info@now-gmbh.de

25.02.2026

Förderaufruf mit allen Unterlagen 
unter:
https://www.ptj.de/foerdermoegli
chkeiten/nip/hrs_nfz_2026 

https://www.linkedin.com/company/now-gmbh/
https://www.linkedin.com/company/now-gmbh/
https://www.ptj.de/foerdermoeglichkeiten/nip/hrs_nfz_2026
https://www.ptj.de/foerdermoeglichkeiten/nip/hrs_nfz_2026
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